
 

  

S 9 AL 635/01

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Baden-Württemberg
Sozialgericht Landessozialgericht Baden-Württemberg
Sachgebiet Arbeitslosenversicherung
Abteilung 12
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze Hat das Arbeitsamt den Antrag auf

Arbeitslosenhilfe wegen fehlender
Bedürftigkeit abgelehnt, ist weder eine
erneute Arbeitslosmeldung noch ein
neuer Antrag erforderlich, wenn die
Anspruchsvoraussetzungen im Laufe des
Verfahrens eintreten, Arbeitslosigkeit
durchgehend bestanden und der Antrag
sich nicht erledigt hat.

Normenkette SGB 3 §§ 190, 323

1. Instanz

Aktenzeichen S 9 AL 635/01
Datum 13.11.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 12 AL 4995/01
Datum 16.05.2002

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Mannheim vom 13.
November 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die auÃ�ergerichtlichen Kosten des
Berufungsverfahrens zu erstatten.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der KlÃ¤ger Anspruch auf Arbeitslosenhilfe
(Alhi) hat.
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Der 1955 geborene KlÃ¤ger war vom 1.10.1974 bis 30.9.1999 als Zahntechniker
beschÃ¤ftigt. Ab 1.10.1990 bezog er Arbeitslosengeld (Alg) vom Arbeitsamt (AA) M.
bis zum 24.9.2000 (AnspruchserschÃ¶pfung). Im Anschluss beantragte er Alhi. Im
Antragsformular gab er zu seinen VermÃ¶gensverhÃ¤ltnissen an, zwei
SparbÃ¼cher (Guthaben 26.336,19 DM und 21.287,35 DM) und eine
Lebensversicherung zu besitzen. Einen Verwendungszweck fÃ¼r das VermÃ¶gen
gab er nicht an.

Mit Bescheid vom 17.10.2000 lehnte das AA die Bewilligung von Alhi ab. Unter
BerÃ¼cksichtigung des anrechenbaren VermÃ¶gens in HÃ¶he von 53.705,34 DM
und des Arbeitsentgelts in HÃ¶he von 880,00 DM wÃ¶chentlich sei er fÃ¼r einen
Zeitraum von 51 Wochen nicht bedÃ¼rftig.

Der KlÃ¤ger erhob Widerspruch: Das VermÃ¶gen sei fÃ¼r eine angemessene
Altersversicherung bestimmt. Die Sparkasse habe ihm eine langfristige
VermÃ¶gensanlage ohne Risiko nicht anbieten kÃ¶nnen, sodass er sich
entschlossen habe, das VermÃ¶gen auf den SparbÃ¼chern zu belassen. Auch die
Lebensversicherung diene der Alterssicherung.

Mit Widerspruchsbescheid vom 6.2.2001 traf das AA folgende Entscheidung: "In
AbÃ¤nderung des Bescheids vom 17.10.2000 ist BedÃ¼rftigkeit unter
BerÃ¼cksichtigung von VermÃ¶gen fÃ¼r lediglich 43 Wochen nicht gegeben. Im
Ã�brigen wird der Widerspruch abgewiesen. Kosten werden zu 1/6 erstattet". Zur
BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte es aus, die Lebensversicherung diene der Alterssicherung,
nicht hingegen das Guthaben auf den SparbÃ¼chern, so dass von einem
VermÃ¶gen in HÃ¶he von 46.623,54 DM auszugehen sei. Unter BerÃ¼cksichtigung
des Freibetrages in HÃ¶he von 8000,00 DM ergebe sich zu berÃ¼cksichtigendes
VermÃ¶gen in HÃ¶he von 38.623,54 DM, was zum Ausschluss der BedÃ¼rftigkeit
fÃ¼r 43 Wochen fÃ¼hre.

Gegen den ihm am 19.2.2001 zugegangenen Widerspruchsbescheid hat der
KlÃ¤ger am 14.3.2001 Klage beim Sozialgericht (SG) Mannheim erhoben: Auch das
Sparbuch sei als eine der Alterssicherung dienende Anlageform anzusehen. FÃ¼r
ihn stelle lediglich das Sparbuch eine Ã¼berschaubare Anlage dar. Eine
lÃ¤ngerfristige Anlageform habe er auf Grund des niedrigen Zinssatzes nicht
gewÃ¤hlt. Aktien oder Investmentfonds seien ihm zu risikoreich. Der Anspruch auf
Alhi sei durch Art. 14 GG geschÃ¼tzt, zudem werde er gegenÃ¼ber Arbeitslosen,
die eine lÃ¤ngerfristige Anlageform gewÃ¤hlt hÃ¤tten, benachteiligt.

Das SG hat den KlÃ¤ger im Termin zur ErÃ¶rterung des Sachverhalts vom
15.10.2001 angehÃ¶rt. Auf die Niederschrift wird Bezug genommen (Blatt 32/34 SG-
Akte). Mit Urteil vom 13.11.2001 hat es die Beklagte verurteilt, dem KlÃ¤ger vom
23.07.2001 bis 16.9.2001 Alhi zu zahlen. Im Ã�brigen hat es die Klage abgewiesen.
Zu Recht sei die Beklagte von der fehlenden BedÃ¼rftigkeit fÃ¼r 43 Wochen
ausgegangen. Das auf den SparbÃ¼chern angelegte VermÃ¶gen diene nicht der
Alterssicherung. Nach Ablauf der 43 Wochen bestehe jedoch BedÃ¼rftigkeit, so
dass die Beklagte zu verurteilen sei, ab 23.07.2001 Alhi zu zahlen. Am 17.9.2001
habe der KlÃ¤ger wieder eine BeschÃ¤ftigung aufgenommen.
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Gegen das ihr am 6.12.2001 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 20.12.2001
Berufung eingelegt: GrundsÃ¤tzlich kÃ¶nne dem KlÃ¤ger nach Ablauf der 43
Wochen Alhi bewilligt werden. Dies setze jedoch eine erneute Antragstellung und
eine erneute BedÃ¼rftigkeitsprÃ¼fung voraus. Obwohl der KlÃ¤ger im Bescheid
ausdrÃ¼cklich auf das Erfordernis einer erneuten Antragstellung hingewiesen
worden sei, habe er einen fÃ¶rmlichen Antrag nicht gestellt. Es kÃ¶nne jedoch
davon ausgegangen werden, dass er mit der persÃ¶nlichen Vorsprache beim AA am
6.8.2001 einen erneuten Antrag habe stellen wollen. Bisher habe er jedoch noch
keine neuen Angaben zur BedÃ¼rftigkeit gemacht.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Mannheim vom 13. November 2001 abzuÃ¤ndern und
die Klage insgesamt abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Er hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Gerichte in erster und zweiter Instanz und die beigezogenen
Leistungsarten der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist zulÃ¤ssig. Insbesondere Ã¼bersteigt der Beschwerdewert in
Anbetracht eines streitigen Zeitraums von ca. 7 Wochen und einem wÃ¶chentlichen
Leistungssatz von ca. 296,00 DM (Leistungsgruppe A/O) die zum Zeitpunkt der
Einlegung der Berufung nach Â§ 144 Abs. 1 Nr. 1 SGG maÃ�gebliche Grenze von
1000,00 DM.

Die Berufung ist jedoch unbegrÃ¼ndet. Zu Recht hat das SG die Beklagte verurteilt,
dem KlÃ¤ger ab 23.07. 2001 Alhi zu zahlen. Ab diesem Zeitpunkt haben alle
Leistungsvoraussetzungen vorgelegen. Deswegen kann der Senat dahinstehen
lassen, ob im Widerspruchsbescheid, in dem es als Entscheidung heiÃ�t: " In
AbÃ¤nderung des Bescheids vom 17.10.2000 ist BedÃ¼rftigkeit unter
BerÃ¼cksichtigung von VermÃ¶gen fÃ¼r lediglich 43 Wochen nicht gegeben. Im
Ã�brigen wird der Widerspruch abgewiesen. Kosten werden zu 1/6 erstattet" schon
um eine Bewilligung nach Ablauf des 43-Wochen-Zeitraums handelt.

Anspruch auf Arbeitslosenhilfe haben gemÃ¤Ã� Â§ 190 Abs 1 SGB III Arbeitnehmer,
die 1. arbeitslos sind, 2. sich beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet haben, 3. einen
Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht haben, weil sie die Anwartschaftszeit nicht
erfÃ¼llt haben, 4. in der Vorfrist Arbeitslosengeld bezogen haben, ohne dass der
Anspruch wegen des Eintritts von Sperrzeiten mit einer Dauer von insgesamt 24
Wochen erloschen ist und 5. bedÃ¼rftig sind.
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Der KlÃ¤ger ist wÃ¤hrend des gesamten streitigen Zeitraums arbeitslos gewesen. Er
hat dem AA am 14.9.2001 mitgeteilt, ab 17.9.2001 wieder in Arbeit zu sein. Es ist
nichts dafÃ¼r ersichtlich, dass die Arbeitslosigkeit unter irgend einem denkbaren
Gesichtspunkt schon zuvor entfallen sein kÃ¶nnte. Dies folgt auch aus den Angaben
im Termin zur ErÃ¶rterung des Sachverhalts vor dem SG.

Der KlÃ¤ger hat sich auch arbeitslos gemeldet. Die persÃ¶nliche Arbeitslosmeldung
i. S. v. Â§ 122 Abs. 1 Satz 1 SGB III ist mit Wirkung zum 1.10.1999 erfolgt. Sie hat
wÃ¤hrend des gesamten streitigen Zeitraums ihre Wirksamkeit nicht verloren.
Wann die Wirkung der Arbeitslosmeldung erlischt, regelt Â§ 122 Abs. 2 SGB III. Es
hat weder eine mehr als sechswÃ¶chige Unterbrechung der Arbeitslosigkeit noch
eine nicht mitgeteilte BeschÃ¤ftigungsaufnahme vorgelegen. Eine regelmÃ¤Ã�ige
Erneuerung der Arbeitslosmeldung in AbstÃ¤nden von drei Monaten, wie die
Beklagte zu meinen scheint, ist nicht erforderlich. Der Gesetzgeber hat den
frÃ¼heren Â§ 122 Abs. 2 Nr. 3 SGB III mit Wirkung ab 1.8.1999 aufgehoben. Eine
erneute Arbeitslosmeldung ist auch nicht wegen des abgelehnten Alhi-Antrags
erforderlich gewesen. Die Ablehnungsbescheide sind wÃ¤hrend des gesamten
streitigen Zeitraums nicht bestandskrÃ¤ftig geworden. Bestandskraft hat die
Ablehnung erst mit der Rechtskraft des nur von der Beklagten angefochtenen
Urteils gegenÃ¼ber den KlÃ¤ger erlangt.

Der KlÃ¤ger hat auch keinen Anspruch auf Alg gehabt, weil er die Anwartschaftszeit
nicht erneut erfÃ¼llt hat. Er hat auch in der Vorfrist Alg bezogen, ohne dass der
Anspruch wegen des Eintritts von Sperrzeiten erloschen ist.

Er ist auch bedÃ¼rftig gewesen. Zu Recht ist das SG davon ausgegangen, dass
BedÃ¼rftigkeit fÃ¼r einen Zeitraum von 43 Wochen wegen des zu
berÃ¼cksichtigenden VermÃ¶gens nicht vorgelegen hat. Insoweit nimmt der Senat
â�� auch hinsichtlich des Inhalts der einschlÃ¤gigen Vorschriften â�� Bezug auf die
EntscheidungsgrÃ¼nde des angefochtenen Urteils. Nach Ablauf des Zeitraums von
43 Wochen ist der KlÃ¤ger wieder bedÃ¼rftig gewesen. Er hat insbesondere kein
VermÃ¶gen besessen, das zum Ausschluss der BedÃ¼rftigkeit fÃ¼hrt. Dies folgt zu
Ã�berzeugung des Senats aus seinen Angaben im Termin zur ErÃ¶rterung des
Sachverhalts vom 15.10.2001 und den im erstinstanzlichen Verfahren am 25.6.2001
vorgelegten aktuellen Kopien der SparbÃ¼cher. Hieraus wird ersichtlich, dass der
KlÃ¤ger neues VermÃ¶gen im Lauf der Arbeitslosigkeit nicht erworben hat, das
VermÃ¶gen ist weiterhin identisch mit dem im Antrag auf Alhi angegebenen
VermÃ¶gen. Es ist teilweise verbraucht worden, um den Lebensunterhalt zu
bestreiten. Damit ist jedoch die nochmalige BerÃ¼cksichtigung ausgeschlossen
(BSG SozR 3-4300 Â§ 193 Nr 2).

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist eine erneute Antragstellung nicht
erforderlich. Der Antrag auf Leistungen ist keine materielle
Anspruchsvoraussetzung. Leistungen der ArbeitsfÃ¶rderung werden zwar
grundsÃ¤tzlich auf Antrag erbracht, Alg oder Alhi gelten jedoch mit der
persÃ¶nlichen Arbeitslosmeldung als beantragt, wenn der Arbeitslose keine andere
ErklÃ¤rung abgibt (Â§ 323 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB III). In der Regel hat der Antrag,
mit Ausnahme des Falls der fehlenden Dienstbereitschaft des AA, keine
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RÃ¼ckwirkung (Â§ 325 Abs. 2 SGB III). Wie weit der Antrag in die Zukunft wirkt, ist
gesetzlich nicht geregelt. Aus allgemeinen GrundsÃ¤tzen folgt jedoch, dass die
Wirkung solange reicht, bis der Antrag erledigt ist. Eine Erledigung tritt
insbesondere ein, wenn der Antragsteller den Antrag zurÃ¼cknimmt oder Ã¼ber
den Antrag bestandskrÃ¤ftig entschieden worden ist. Beide FÃ¤lle liegen nicht vor.
Der KlÃ¤ger hat gegen die Entscheidungen des AA Widerspruch eingelegt und Klage
erhoben, er hat damit den erhobenen Anspruch auf Alhi durchgehend geltend
gemacht. Wie bereits ausgefÃ¼hrt, sind die ablehnenden Entscheidungen
gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger erst mit Eintritt der Rechtskraft des Urteils des SG nach
Ablauf des streitigen Zeitraums bestandskrÃ¤ftig geworden. Der nach ErschÃ¶pfung
des Alg-Anspruchs gestellte Antrag auf Anschluss-Alhi hat also wÃ¤hrend des
gesamten streitigen Zeitraums fortgewirkt.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 15.11.2004

Zuletzt verändert am: 21.12.2024
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